
Hausordnung der Oberschule  

„Am Holländer“ Döbeln 
 

1. Die Schule hat den Auftrag, junge Menschen zu bilden und zu erzie-

hen. Dies kann nur gelingen, wenn alle Beteiligten höflich und rück-

sichtsvoll miteinander umgehen und einen störungsfreien Unterricht 

gewährleisten. 

 

2. Regelmäßige und pünktliche Teilnahme am Unterricht ist Pflicht. Ein-

lass ist 7.20 Uhr am Haupteingang der Schule. 

 

3. Bei Krankheit oder begründetem Fehlen wird die Schule am ersten 

Tag bis 8.00 Uhr telefonisch durch den Erziehungsberechtigten in-

formiert. Schriftliche Entschuldigungen müssen innerhalb von 3 Ta-

gen erfolgen. Bei Arztbesuchen während der Schulzeit ist der ent-

sprechende Nachweis des Arztes von den Eltern bestätigt vorzule-

gen. 

 

4. Unfälle sind unverzüglich im Sekretariat zu melden. 

 

5. Den Anweisungen der Lehrkräfte und des technischen Personals ist 

unbedingt Folge zu leisten. 

 

6. Alle gehen sorgsam mit der Einrichtung im gesamten Schulgebäude 

und Schulgelände um und sind für Sauberkeit und Ordnung verant-

wortlich. 

 

7. Der Aufenthalt in den Fachräumen, Computerräumen, dem 

Schulclub, der Mensa und der Sporthalle wird durch eine entspre-

chende Benutzerordnung geregelt. 

 

8. Geräte dürfen nur nach Aufforderung durch das Lehrpersonal be-

nutzt oder bedient werden. 

 

9. Die Frühstückspause ist für alle eine verbindliche Hofpause. 



10. Zum Sportunterricht versammeln sich die Schüler am Ende der 

Pause (bzw. mit dem Vorklingeln) am Eingang der Sporthalle. 

 

11. Die Fenster dürfen aus Sicherheitsgründen nur durch Lehrpersonen 

angekippt werden. 

 

12. Jacken, Mäntel usw. werden in den entsprechenden Garderoben 

bzw. in den Schließfächern aufbewahrt. 

 

13. Wer Schäden an Einrichtung und Gebrauchsgegenständen mutwil-

lig oder vorsätzlich verursacht, haftet dafür. 

 

14. Lehrbücher und andere Materialien, welche leihweise von der 

Schule ausgegeben wurden, werden sachgemäß behandelt und 

pünktlich zurückgegeben. Bei Beschädigungen oder Verlust werden 

die Schüler bzw. die Erziehungsberechtigten finanziell zur Verant-

wortung gezogen. 

 

15. Gegenstände, welche nicht zum schulischen Bedarf zählen, sollten 

nicht mit in die Schule gebracht werden, da hierfür kein Versiche-

rungsschutz besteht. Die Schule haftet nicht für Schäden, die durch 

Diebstahl, Zerstörung oder andere Umstände entstanden sind. 

 

16. Fundgegenstände sind im Sekretariat abzugeben und können dort 

abgeholt werden. 

 

17. Auf dem Schulgelände ist laut sächsischem Nichtraucherschutzge-

setz allen das Rauchen untersagt. 

 

18. Energydrinks und Getränke mit der Aufschrift „Alkoholfrei“ sind in un-

serer Schule verboten. Getränke werden eingezogen. 

 

19. Das Mitbringen von Gegenständen, die die Sicherheit und / oder die 

Gesundheit gefährden oder den Ablauf des Unterrichts stören, ist 

verboten. Das gilt insbesondere für Alkohol, Drogen, Waffen, Feuer-

werkskörper oder Sonstiges, was unter Strafandrohung steht. 

 



20. Die Verbreitung und Zurschaustellung verfassungsfeindlicher In-

halte mittels Kleidung oder anderem ist untersagt. 

 

21. Smartphones, Tablets und andere internetfähige Geräte sind beim 

Betreten des Schulgeländes auszuschalten und in den Taschen zu 

verstauen. Bei Missachtung wird das Gerät / die Gerätschaften 

durch den Lehrer eingezogen und bei der Schulleitung zur Abholung 

nur durch den Erziehungsberechtigten hinterlegt. 

 

22. Fahrräder werden auf dem Schulgelände geschoben und sicher an 

den Fahrradständern angeschlossen. 

 

23. Die Hausordnung ist für alle Schüler bindend und unbedingt einzu-

halten. Sie gilt sowohl während der Unterrichtszeit als auch bei au-

ßerschulischen Veranstaltungen. 

 

24. Verstöße gegen die Hausordnung werden Erziehungs- und Ord-

nungsmaßnahmen laut Schulgesetz nach sich ziehen und mit ge-

meinnützigen Tätigkeiten im Schulbereich kombiniert: 

 z.B.:  

– Ableistung von gemeinnützigen Stunden beim Hausmeister oder 

Fachlehrern 

– Durchführung von Arbeiten im Klassenzimmer 

– Unterstützung der Reinigungskräfte 

Als Nachweis für die erbrachten Tätigkeiten wird ein Protokoll ge-

führt. 

 

 

 

 

Die vorliegende Hausordnung gilt ab 23.02.2026 

 

 

 

______________________________ ______________________ 

Vorsitzender der Schulkonferenz Schülerratsvorsitzender  



Stunden- und Pausenzeiten 
Stunde Montag – Donnerstag Freitag 

 

Einlass 07:20 → Winter: 07:15 Uhr – Aufenthalt im Foyer 

1. 07:35 – 08:20 Uhr 

2. 08:20 – 09:05 Uhr 

Hofpause 09:05 – 09:30 Uhr 

3. 09:30 – 10:15 Uhr 

Pause 10:15 – 10:25 Uhr 

4. 10:25 – 11:10 Uhr 

5. 11:15 – 12:00 Uhr 

Mittagspause 12:00 – 12:35 Uhr 12:00 – 12:10 Uhr 

6. 12:35 – 13:20 Uhr 12:10 – 12:55 Uhr 

7. 13:20 – 14:05 Uhr 13:00 – 13:45 Uhr 

8. 14:10 – 14:55 Uhr  
 

Verkürzte Unterrichtszeiten 

Stunde Montag – Freitag 

 

Einlass 07:20 Uhr 

1. 07:35 – 08:20 Uhr 

2. 08:20 – 09:05 Uhr 

Hofpause 09:05 – 09:20 Uhr 

3. 09:20 – 09:50 Uhr 

Pause 09:50 – 09:55 Uhr 

4. 09:55 – 10:25 Uhr 

Pause 10:25 – 10:30 Uhr 

5. 10:30 – 11:00 Uhr 

Pause 11:00 – 11:05 Uhr 

6. 11:05 – 11:35 Uhr 

Mittagspause 11:35 – 11:55 Uhr 

7. 11:55 – 12:25 Uhr 

8. 12:25 – 12:55 Uhr 

 


